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1.	 Aufgebotsverfahren

1.

Landratsamt Forchheim
Az. 42-8631-75/18

Verordnung zur Aufhebung der Verordnung des Landratsam-
tes Forchheim über das Wasserschutzgebiet in der Gemar-
kung Hallerndorf zum Schutz der Quelle „Eckenbrunnen“ 
der Gemeinde Hallerndorf für die Wasserversorgung des 
Ortes Schnaid, Gemeinde Hallerndorf

vom 31.01.2019

Das Landratsamt Forchheim erlässt aufgrund des § 51 Abs. 1 Was-
serhaushaltsgesetzes (WHG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 
31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Art. 2 des Ge-
setzes vom 04.12.2018 (BGBl. I S. 2254) i. V. m. Art. 31 Abs. 2 und 
Art. 63 des Bayer. Wassergesetzes (BayWG) i. d. F. der Bekanntma-
chung vom 25.02.2010 (GVBl. S. 66, BayRS 753-1-U), zuletzt geän-
dert durch § 1 des Gesetzes vom 21.02.2018 (GVBl. S. 48) folgende

V e r o r d n u n g

§ 1

Aufhebung

Die Verordnung des Landratsamtes Forchheim über das Wasser-
schutzgebiet in der Gemarkung Hallerndorf zum Schutz der Quelle 
„Eckenbrunnen“ der Gemeinde Hallerndorf für die öffentliche 
Wasserversorgung des Ortes Schnaid, Gemeinde Hallerndorf vom 
04.04.2016 (veröffentlicht im Amtsblatt für den Landkreis Forch-
heim Nr. 11 vom 20.04.2016) wird aufgehoben.

§2

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt für den Landkreis Forchheim in Kraft.

Forchheim, den 31.01.2019

Landratsamt Forchheim

Dr. Ulm

Landrat
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6.	 19/1196
	 Ausschreibung von freigestellten Schülerverkehren 
Beschluss der Ausschreibung(en)

7.	 19/1205
	 Schülerbeförderung 
	 Ausschreibung von Schülerverkehren für die Pestalozzischule  
	 Forchheim;
	 DFK-Linien

8.	 19/1206
	 Schülerbeförderung 
	 Ausschreibung von Schülerverkehren für die Pestalozzischule  
	 Forchheim; 
	 16-Uhr-Nachmittagsheimfahrten

9.	 19/1197
	 Ladeinfrastrukturausbau E-Mobilität;
	 Sachstandsbericht

10. Wünsche - Anträge - Informationen

Forchheim, 04.02.2019

Hermann Ulm

4.
25. Sitzung des Kreistages

am Montag, 25.02.2019 um 16:00 Uhr
im Herder Gymnasium Forchheim, Mensa, 

Luitpoldstraße 1, 91301 Forchheim

TAGESORDNUNG:

1.	 Kenntnisnahme von der Niederschrift der Sitzung des Kreista- 
	 ges vom 28.01.2019

2.	 Vollzug der Geschäftsordnung (GeschO) des Kreistages Forch- 
	 heim; 
	 Umbesetzung der Ausschüsse aufgrund des Fraktionswechsels  
	 von Reinhold Otzelberger

3.	 Vollzug der Geschäftsordnung (GeschO) des Kreistages Forch- 
	 heim; 
	 Änderung in der Ausschussbesetzung der SDP Fraktion

4. Vollzug der Geschäftsordnung (GeschO) des Kreistages Forch- 
	 heim; 
	 Losentscheid für die Besetzung der Vollversammlung des Kreis- 
	 jugendrings

5.	 Ausschreibung von freigestellten Schülerverkehren 
	 Beschluss der Ausschreibung(en)

6.	 Schülerbeförderung 
	 Ausschreibung von Schülerverkehren für die Pestalozzischule  

2.
18. Sitzung des Ausschusses für Kultur, Bildung und Soziales

am Dienstag, 19.02.2019 um 14:30 Uhr
im Landratsamt, Dienststelle Ebermannstadt, 

Schulungsraum Atemschutzzentrum

TAGESORDNUNG:

Öffentlicher Teil

1.	 Kenntnisnahme von der Niederschrift der 17. Sitzung des Aus- 
	 schusses für Kultur,  Bildung und Soziales vom 24.10.2018

2.	 19/1198
	 Weiterentwicklung der Ritter-von-Wirnt-Realschule Gräfenberg  
	 zum Schulprofil Inklusion;
	 Erfahrungsbericht

3.	 19/1199
	 Informationen zum Umgang mit dem Urheberrecht;
	 Inanspruchnahme der Medien im Medienzentrum

4.	 19/1200
	 Sachstandsbericht und Aufstockungsantrag „Bildung integriert“  
	 2019

5.	 19/1201
	 Sachstandsbericht „Masterplan Bayern Digital II“

6.	 Wünsche - Anträge - Informationen

Forchheim, 01.02.2019

Hermann Ulm

3.
52. Sitzung des Ausschusses für 

Bau- und Verkehrsangelegenheiten
am Dienstag, 19.02.2019 um 16:00 Uhr im  Landratsamt, 

Dienststelle Ebermannstadt, 
Schulungsraum Atemschutzzentrum,

TAGESORDNUNG:

Öffentlicher Teil

4.	 Kenntnisnahme von der Niederschrift der Sitzung des Ausschus- 
	 ses für Bau- und Verkehrsangelegenheiten vom 18.12.2018

5.	 19/1195
	 Probleme der Gräfenbergbahn
	 Vortrag durch Vertreter der DB-Regio über die Situation der  
	 Bahnstrecke
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11.	Schülerbeförderung 
	 Ausschreibung von Schülerverkehren für die Pestalozzischule  
	 Forchheim; 
	 16-Uhr-Nachmittagsheimfahrten

12.	Kreishaushalt 2019;
	 Anhörungs- und Ermittlungsverfahren bei der Haushaltsauf- 
	 stellung

13.	Kreishaushalt 2019;
	 Beratung und Beschlussfassung über den Finanzplan 2018 bis  
	 2022 und den Haushalt 2019

14.	Gebietsausschuss Fränkische Schweiz; 
	 neue Zweckvereinbarung und Umlagenänderung ab 2019

15. Wünsche - Anträge - Informationen

Forchheim, 13.02.2019

Hermann Ulm

6.

Landratsamt Forchheim
-Dienststelle Ebermannstadt-
Fachbereich Wasserrecht
Az.: 42 - 6421-116/18

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG);
Wasserrechtliches Verfahren für das Zutagefördern von 
Grundwasser auf dem Grundstück Flur-Nr. 1572 (nach der 
Flurbereinigung 2653) der Gemarkung Oberehrenbach zur 
Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen (Flur-Nrn. 2653, 
2649 und 2724 der Gemarkung Oberehrenbach) durch Herrn 
Georg Beutner, Weingarts 11, 91358 Kunreuth

Bekanntmachung
gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG

Der Antragsteller, Herr Georg Beutner, beantragte mit Schreiben 
vom 30.11.2018 die wasserrechtliche Erlaubnis für das o. g. Vorha-
ben. Mit Bescheid vom 24.07.2009 wurde bereits eine wasserrecht-
liche Erlaubnis hierfür erteilt. Diese Erlaubnis ist bis zum 
01.08.2019 befristet.

Das Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten und Ableiten von 
Grundwasser stellt eine Benutzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 5 WHG dar, 
die nach § 8 Abs. 1 WHG einer wasserrechtlichen Gestattung be-
darf.

Für die Erteilung dieser Erlaubnis ist eine Prüfung nach den Vor-
schriften des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) erforderlich. Das Entnehmen von Grundwasser mit einem 
jährlichen Gesamtvolumen von insgesamt 10.000 m³ fällt unter Nr. 

	 Forchheim;
	 DFK-Linien

7.	 Schülerbeförderung 
	 Ausschreibung von Schülerverkehren für die Pestalozzischule  
	 Forchheim; 
	 16-Uhr-Nachmittagsheimfahrten

8.	 Gebietsausschuss Fränkische Schweiz; 
	 neue Zweckvereinbarung und Umlagenänderung ab 2019

9.	 Kreishaushalt 2019;
	 Anhörungs- und Ermittlungsverfahren bei der Haushaltsaufstel- 
	 lung

10. Kreishaushalt 2019;
	 Beratung und Beschlussfassung über den Finanzplan 2018 bis  
	 2022 und den Haushalt 2019

11.	 Wünsche - Anträge - Informationen

Forchheim, 13.02.2019

Hermann Ulm

5.
57. Sitzung des Kreisausschusses

am Donnerstag, 21.02.2019 um 15:00 Uhr
im  Landratsamt, Dienststelle Ebermannstadt, 

Schulungsraum Atemschutzzentrum

TAGESORDNUNG:

5.	 Kenntnisnahme von der Niederschrift der Sitzung des Kreis- 
	 ausschusses vom 24.01.2019

6.	 Vollzug der Geschäftsordnung (GeschO) des Kreistages Forch- 
	 heim; 
	 Umbesetzung der Ausschüsse aufgrund des Fraktionswechsels  
	 von Reinhold Otzelberger

7.	 Vollzug der Geschäftsordnung (GeschO) des Kreistages Forch- 
	 heim; 
	 Änderung in der Ausschussbesetzung der SDP Fraktion

8.	 Vollzug der Geschäftsordnung (GeschO) des Kreistages Forch- 
	 heim; 
	 Losentscheid für die Besetzung der Vollversammlung des  
	 Kreisjugendrings

9.	 Ausschreibung von freigestellten Schülerverkehren 
	 Beschluss der Ausschreibung(en)

10. Schülerbeförderung 
	 Ausschreibung von Schülerverkehren für die Pestalozzischule  
	 Forchheim;
	 DFK-Linien
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13.3.3 der Anlage 1 zum UVPG. Für solche Vorhaben ist eine 
standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalles vorgeschrieben. Im 
Rahmen des Genehmigungsverfahrens war nach § 9 i. V. m. § 7 
UVPG auf Grund überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung 
der in Anlage 3 UVPG genannten Kriterien festzustellen, ob das 
Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann. 
Ebenso war zu berücksichtigen, inwieweit Umweltauswirkungen 
durch die vom Träger des Vorhabens vorgesehenen Vermeidungs- 
und Verminderungsmaßnahmen offensichtlich ausgeschlossen 
werden oder inwieweit Prüfwerte für Größe oder Leistung, die die 
Vorprüfung eröffnen, überschritten werden. Im vorliegenden Fall 
wäre dann eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen.

Die Vorprüfung hat ergeben, dass eine Umweltverträglichkeitsprü-
fung nicht erforderlich ist, da durch die beabsichtigte Grundwasse-
rentnahme keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die 
genannten Prüfkriterien zu erwarten sind.

Aus wasserwirtschaftlicher und naturschutzfachlicher Sicht ist 
durch das Vorhaben mit keinen erheblichen nachteiligen Auswir-
kungen auf die Umwelt zu rechnen.

Gemäß § 5 Abs. 3 UVPG ist diese Feststellung nicht selbständig 
anfechtbar.

Ebermannstadt, 01.02.2019

Steblein
Regierungsrätin

1.

Aufgebotsverfahren

Gemäß Art. 34 ff des Bayerischen Ausführungsgesetzes zum BGB 
werden folgende Sparkassenbücher aufgeboten:

Nr.:
3225147960
3225212822
3225249709
3225279151
3225279169

Der derzeitige Inhaber der Sparkassenbücher wird gebeten, seine 
Rechte innerhalb von 3 Monaten - vom 25.01.2019 an gerechnet - 
anzumelden.

Voraussetzung hierfür ist, dass er der Sparkasse Forchheim die 
Sparkassenbücher vorlegt.

Geschieht dies während dieser Frist nicht, werden die Sparkassen-
bücher für kraftlos erklärt.

Forchheim, 25.01.2019

Sparkasse Forchheim

– Vorstand –

Dr. Maier            Reinsch

Sparkasse Forchheim


